
STUDIENINSTITUT FÜR 
KOMMUNALE VERWALTUNG AACHEN 

Kaiserstr. 50, 52134 Herzogenrath-Kohlscheid 
Tel-Nr. 0241/5198-2217 – Fax-Nr. 0241/5198-2220 
E-mail: martina.weniger@studieninstitut-aachen.de 

Nr. 06030610 
Das neue Bleiberecht für Ausländerinnen und 
Ausländer 

Zielgruppe: Mitarbeiter/-innen der Ausländerämter/Fachbereiche für 
Ausländerangelegenheiten 

Seminarziel: Die Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern hat am 
04.12.2009 eine neue Bleiberechtsregelung beschlossen, die zum 
01.01.2010 an die Stelle der „alten“ Regelung in § 104 a AufenthG 
getreten ist. Auf dieser Grundlage sind in den Bundesländern Erlasse 
ergangen. 
Das Seminar vermittelt einen ersten Überblick über die Neu-
regelungen. 

Themenübersicht:  Rechtsnatur und Auslegungsmaßstäbe des IMK-
Beschlusses und der Anordnungen der Innenminister 

 Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 104 a AufenthG 

 Aufnahme einer Teilzeiterwerbstätigkeit 

 Bemühungen um eine Erwerbstätigkeit 

 Berufsausbildung und Schulbesuch 

 Weitergeltung des § 104 a AufenthG 

 Geltung der allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen 

 Einbeziehung von Familienangehörigen 

 Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtsschutz 

 Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nach § 104 a Abs. 5 
und 6 AufenthG 

 Sonstige aktuelle Probleme bei der Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen 

Referent: Klaus DEIBEL, 
Vorsitzender Richter am VG Münster 



Ausschreibung Seminar „Das neue Bleiberecht für Ausländerinnen und Ausländer“ Seite 2 

Dauer: 1 Tag 

Termine: Donnerstag, 10.06.2010, 
10.00 bis 17.00 Uhr 

Ort: Aachen 

Entgelt: 130,00 €/Person (einschl. Pausengetränke und Mittagsimbiss) 

Anmeldeschluss: 05.05.2010 
 


